
 

W W W . D F B N E T . O R G  –  W W W . F U S S B A L L . D E   SEITE 1 VON 18 

W E L T M E I S T E R  H E R R E N  1954  1974  1990  2014    F R A U E N  2003  2007   

O L Y M P I A S I E G E R  F R A U E N   2016 

R E L E A S E  N O T E S  

 

© Juli 2021 | DFB GmbH & Co. KG 
Alle Texte und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet, dennoch können etwaige Fehler nicht ausgeschlossen werden. 
Eine Haftung der DFB GmbH & Co. KG, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Schäden oder Folgeschäden, die aus der An- und 
Verwendung der in diesem Dokument gegebenen Informationen entstehen können, ist ausgeschlossen. 
Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie die Veröffentlichung dieser Unterlage, ist ohne die 
ausdrückliche und schriftliche Genehmigung DFB GmbH & Co. KG nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu 
Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der GM-Eintragung vorbehalten. 
Die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene 
Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen. 
  

S Y S T E M :  DFBnet Pass V E R S I O N : 8.80 

     
  Erstellt: Letzte Änderung: Geprüft: Freigabe: 
Datum:  1 6 . 0 9 . 2 0 2 2  1 8 . 1 0 . 2 0 2 2  1 2 . 1 0 . 2 0 2 2   1 8 . 1 0 . 2 0 2 2  

Version:  V 1 . 0  V 3 . 0  V 2 . 0  V 3 . 0  

Name:  V .  J U N D T         T .  T H O M A L L A  J .  W O L F  T .  T H O M A L L A  



 

2 2 1 0 1 8 _ D F B N E T _ P A S S _ F R E I G A B E M I T T E I L U N G  8 . 8 0 . D O C X  |  1 8 . 1 0 . 2 0 2 2  1 8 : 3 9 : 0 0  |  2  V O N  1 8  

Inhaltsverzeichnis 
1 Berechnung Wartefrist bei Vertragsspieler zu Vertragsspieler oder Amateur .................................. 3 

1.1 Vorbelegung Pflichtspiel- / Freundschaftsspieldatum ........................................................3 

2 Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung eines Vertragsspielers aus Nicht-EU-Land ..... 14 
2.1 Notwendige Rollen und Berechtigungen .............................................................................. 14 

2.2 Pflege von AAG zu einem Vertragsspieler bei Vertragserstellung/- verlängerung . 14 

2.3 Ämderung von AAG zu einem Vertragsspieler an den Personendaten ....................... 16 

2.4 Systemseitige Prüfung zur Vorlage der gültigen AAG ...................................................... 17 

3 Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................................ 18 
4 Bearbeitungshistorie .................................................................................................................................... 18 
 
  



 

2 2 1 0 1 8 _ D F B N E T _ P A S S _ F R E I G A B E M I T T E I L U N G  8 . 8 0 . D O C X  |  1 8 . 1 0 . 2 0 2 2  1 8 : 3 9 : 0 0  |  3  V O N  1 8  

1  BERECHNUNG WARTEFRIST BEI VERTRAGSSPIELER ZU 

VERTRAGSSPIELER ODER AMATEUR 

Mit dem Major-Release 8.60 vom 22.04.2022 wurde die Vorbelegung der Felder zum 
Pflichtspiel-/Freundschaftsspielrecht bei Vereinswechsel mit Vertragsspielern geändert. 
Leider ist es hierbei zu fehlerhaften bzw. falschen Festlegungen gekommen. Mit der Version 
8.80 wurde die Vorbelegung Pflichtspiel-/Freundschaftsspielrecht bei Vereinswechsel mit 
Vertragsspielern korrigiert. 

 

1.1 VORBELEGUNG PFLICHTSPIEL- / FREUNDSCHAFTSSPIELDATUM 

 
Fall 1.1: 
Wenn die letzte Spielberechtigung der Person eine Vertragsspielberechtigung war UND der 
abgebende Verein nicht der neue Verein ist (Vereinswechsel A zu B) UND keine Zustimmung 
durch den abgebenden Verein vorliegt UND der Spieler erhält im aufnehmenden Verein eine 
Amateur-Spielberechtigung, DANN gilt: 
 

a) Wenn der Antrag bis 31.08. (=Ende Datum der Wechselperiode 1) eingegangen ist das 
dann soll das Pflichtspielrecht mit dem Datum "01.11." vorbelegt werden und das 
Freundschaftsspielrecht mit dem Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 

 
Abbildung 1: Vorbelegung Datum Fall 1.1.a 
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b) wenn der Antrag nach 31.08. (nach Wechselperiode 1) eingegangen ist, dann soll das 

Pflichtspielrecht mit dem Datum 6 Monate + 1 Tag vom Tag des Vertragsendes 

vorbelegt werden und das Freundschaftsspielrecht mit dem Datum der 

Antragsstellung vorbelegt werden. 

 
Abbildung 2 Vorbelegung Datum Fall 1.1.b 

Fall 1.2 
Wenn die letzte Spielberechtigung der Person eine Vertragsspielberechtigung war UND der 
abgebende Verein ist nicht der neue Verein (Vereinswechsel A zu B) UND keine Zustimmung 
durch den abgebenden Verein vorliegt UND der Spieler erhält im aufnehmenden Verein 
erneut einen Vertrag und ist somit Vertragsspieler, DANN gilt: 
 

a) Wenn der Antrag vor dem 01.07. eingegangen ist das, dann soll das Pflichtspielrecht 
mit dem Datum "01.07." vorbelegt werden und das Freundschaftsspielrecht mit dem 
Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 
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Abbildung 3  Vorbelegung Datum Fall 1.2.a 

b) Wenn der Antrag am/nach dem 01.07. eingeht, dann sollen Pflicht/Freundschaft-
Recht mit dem Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 

 

 
Abbildung 4 Vorbelegung Datum Fall 1.2.b 

Wenn das anhand der oben beschriebenen Regeln berechnete 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum vor oder gleich dem alten Vertragsende-Datum 
ist, dann liegt das Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum auf dem Datum berechnet 
durch Vertragsende plus 1 Tag. 

 
Wenn das anhand der oben beschriebenen Regeln berechnete 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum vor einem neuen Vertragsbeginn liegt, dann soll 
das Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum auf den neuen Vertragsbeginn gesetzt 
werden. 
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Fall 2.1: 
Wenn die letzte Spielberechtigung der Person eine Vertragsspielberechtigung war UND der 
abgebende Verein ist nicht der neue Verein (Vereinswechsel A zu B) UND die Zustimmung 
durch den abgebenden Verein vorliegt UND der Spieler erhält im aufnehmenden Verein eine 
Amateur-Spielberechtigung, DANN gilt: 
 

a) Wenn der Antrag vor dem 01.07. eingegangen ist, dann soll das Pflichtspielrecht mit 
dem Datum "01.07." vorbelegt werden und das Freundschaftsspielrecht mit dem 
Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 

 

 
Abbildung 5 Vorbelegung Datum Fall 2.1.a 

b) Wenn der Antrag am/nach dem 01.07. und vor dem/am 31.08. eingegangen ist, dann 
sollen Pflicht/Freundschaft-Recht mit dem Datum der Antragsstellung vorbelegt 
werden. 
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Abbildung 6 Vorbelegung Datum Fall 2.1.b  

 
c) Wenn der Antrag nach dem 31.08. (nach Wechselperiode 1) eingegangen ist, dann soll 

das Pflichtspielrecht mit dem Datum 6 Monate plus 1 Tag nach Vertragsende 
vorbelegt werden und das Freundschaftsspielrecht mit dem Datum der 
Antragsstellung vorbelegt werden. 

 

 

Abbildung 7 Vorbelegung Datum Fall 2.1.c  
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Fall 2.2 
Wenn die letzte Spielberechtigung der Person eine Vertragsspielberechtigung war UND der 
abgebende Verein nicht der neue Verein ist (Vereinswechsel A zu B) UND die Zustimmung 
durch den abgebenden Verein vorliegt UND der Spieler erhält im aufnehmenden Verein 
erneut einen Vertrag und ist somit Vertragsspieler, DANN gilt: 

a) Wenn der Antrag vor dem 01.07. eingegangen ist, dann soll das Pflichtspielrecht 
mit dem Datum "01.07." vorbelegt werden und das Freundschaftsspielrecht mit 
dem Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 
 

 

Abbildung 8 Vorbelegung Datum Fall 2.2.a 
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b) Wenn der Antrag nach dem 01.07. eingegangen ist dann sollen 

Pflicht/Freundschaft-Recht mit dem Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 

 

 

Abbildung 9 Vorbelegung Datum Fall 2.2.b 
 

Wenn das anhand der oben beschriebenen Regeln berechnete 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum vor oder gleich dem alten Vertragsende-Datum 
ist dann soll das Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum auf Vertragsendedatum plus 1 
Tag gesetzt werden. 
Wenn das anhand der oben beschriebenen Regeln berechnete 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum vor einem neuen Vertragsbeginn liegt, dann soll 
das Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum auf das neue Vertragsbeginn-Datum gesetzt 
werden. 
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Fall 3.1 
Wenn die letzte Spielberechtigung der Person eine Vertragsspielberechtigung war UND der 
abgebende Verein der neue Verein ist (Vereinswechsel A zu A) UND der Spieler erhält im 
aufnehmenden Verein eine Amateur-Spielberechtigung, DANN gilt: 
 

a) Wenn der Antrag vor dem 01.07. eingegangen ist, dann sollen 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum mit dem "01.07." vorbelegt werden.  

 

 
Abbildung 10 Vorbelegung Datum Fall 3.1.a 
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b) Wenn der Antrag nach dem 01.07. eingegangen ist, dann sollen Pflicht/Freundschaft-
Recht mit dem Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 

 

 
Abbildung 11 Vorbelegung Datum Fall 3.1.b 
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Fall 3.2  
Wenn die letzte Spielberechtigung der Person eine Vertragsspielberechtigung war UND der 
abgebende Verein der neue Verein ist (Vereinswechsel A zu A) UND der Spieler erhält im 
aufnehmenden Verein erneut einen Vertrag und ist somit Vertragsspieler, DANN gilt: 
 

a) Wenn der Antrag vor dem 01.07. eingegangen ist, dann sollen das Pflicht-
/Freundschaftsspielrecht mit dem Datum Vertragsbeendigung/Abmeldedatum + 1 
Tag vorbelegt werden.  

 

 
Abbildung 12 Vorbelegung Datum Fall 3.2.a 
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a) Wenn der Antrag nach dem 01.07. eingegangen ist, dann sollen Pflicht/Freundschaft-
Recht mit dem Datum der Antragsstellung vorbelegt werden. 

 

 
Abbildung 13 Vorbelegung Datum Fall 3.2.b 

 
Wenn das anhand der oben beschriebenen Regeln berechnete 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum vor oder gleich dem alten Vertragsende-Datum 
ist, dann soll das Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum auf Vertragsendedatum plus 1 
Tag gesetzt werden. 
Wenn das anhand der oben beschriebenen Regeln berechnete 
Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum vor einem neuen Vertragsbeginn liegt, dann soll 
das Pflichtspieldatum/Freundschaftsspieldatum auf den neuen Vertragsbeginn gesetzt 
werden. 
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2 AUFENTHALTSERLAUBNIS UND ARBEITSGENEHMIGUNG 

EINES VERTRAGSSPIELERS AUS NICHT-EU-LAND 

Bisher konnte der Passstellenmitarbeitende die Daten zur Aufenthaltserlaubnis und 
Arbeitsgenehmigung eines Nicht-EU-Spielers an einem Vertrag erfassen. Die Begriffe 
Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung werden im Folgenden als „AAG“ 
zusammengefasst. Es gab keinen automatisierten Prozess im System, der darauf reagiert, 
wenn die AAG zu einem Vertragsspieler nicht vorliegen bzw. abgelaufen sind. 
 
Mit dem Major Release 8.80 sollen die AAG eines Vertragsspielers an der jeweiligen Person 
gespeichert werden und eine systemseitige Prüfung erfolgen, ob die gültige AAG vorliegt. 
 
Mit dieser Änderung erfolgt zukünftig die Pflege der AAG durch den 
Passstellenmitarbeitenden, wie folgt: 

 

2.1 NOTWENDIGE ROLLEN UND BERECHTIGUNGEN 

 
Zur Anzeige und Bearbeitung der AAG benötigt der Passstellenmitarbeitende folgende Rollen 
im Passwesen mit entsprechendem Datenrecht auf Verbandsstruktur (Mandantenebene): 
 

• Aufenthaltserlaubnis Betrachter (lesen) 
• Aufenthaltserlaubnis Bearbeiter (lesen und bearbeiten) 

• Arbeitsgenehmigung Betrachter (lesen) 
• Arbeitsgenehmigung Bearbeiter (lesen und bearbeiten) 

 

 

2.2 PFLEGE VON AAG ZU EINEM VERTRAGSSPIELER BEI VERTRAGSERSTELLUNG/- 

VERLÄNGERUNG 

 
Bei der Vertragserstellung und Vertragsverlängerung eines Nicht-EU-Spielers können die 
entsprechenden Felder über den Edit-Button zur AAG ausgefüllt werden: 
 

• Ausstellungsdatum 
• Gültig von 

• Gültig bis bzw. eine Checkbox „unbegrenzt gültig“ 
 
 
Diese Felder sind optional. Sollte jedoch in einem oben genannten Feld ein Wert vorliegen, 
müssen alle entsprechenden Felder gefüllt werden. 
 
Wird ein Vertrag zu einer Nicht-EU-Person ohne Angaben zur AAG gespeichert, erscheint eine 
Hinweismeldung, die darauf aufmerksam macht, dass eine Spielberechtigung eine Ruhezeit 
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erhält, solange die Daten nicht dokumentiert werden. In diesem Fall kann der Benutzer das 
Anlegen eines Vertrages noch abbrechen. 

 
Wenn der Vertrag gespeichert wird und die Daten zur AAG liegen vollständig vor, dann gilt: 
Fristablaufdatum der AGG ist gleich dem Datum "gültig-bis". 
 

Wenn der Vertrag gespeichert wird und die Daten zur AAG liegen nicht vor, wird eine 
entsprechende Ruhezeit mit dem Typ "Arbeitsgenehmigung fehlt" oder "Aufenthaltserlaubnis 
fehlt" zur Spielberechtigung und dem Vertrag angelegt (wie bei den SV-Nachweisen und/oder 
SV-Jahresmeldungen). Hier gilt also: Fristablaufdatum ist gleich dem Vertragsbeginn-Datum, 
ab dem die Ruhezeit beginnt. 

Die Felder können nur noch editiert werden, solange der Vertrag nicht ausgestellt bzw. 
verlängert wurde. Anschließend können die Daten zur AAG am Vertrag nur noch eingesehen, 
jedoch nicht mehr bearbeitet werden. 
 

 
Abbildung 14 Vertragserstellung/-verlängerung 
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Abbildung 15 AAG Eintragen 

 

2.3 ÄMDERUNG VON AAG ZU EINEM VERTRAGSSPIELER AN DEN 

PERSONENDATEN 

 

Mit dem funktionalen Recht „Aufenthaltserlaubnis lesen“ und „Arbeitsgenehmigung lesen“ 
möchte ich im Personendialog bei Nicht-EU-Personen ein Tab "Genehmigungen" sehen.  

Auf diesem Tab ist eine Liste mit allen Genehmigungen zu dieser Person sichtbar. Diese Liste 
enthält folgende Spalten: 

• Typ (Name; nicht editierbar) 

• Ausstellungsdatum (Datum; editierbar; default: Heute) 

• Fristablauf (Datum; nicht editierbar) 

• Gültig von (Datum; editierbar) 

• unbegrenzt gültig (Haken, wenn „gültig bis“ ist gleich „End-of-Date“) 

• Gültig bis (Datum, editierbar) 

• Begründung (nicht editierbar) 

• Information (Vertragsnummer und Vereinsname) 

• Letzter Bearbeiter (Name) 

 

Mit dem funktionalen Recht „Aufenthaltserlaubnis bearbeiten“ und „Arbeitsgenehmigung 
bearbeiten“ erscheint im Kontextmenü bei Auswahl eines Eintrages die Bearbeiten-Action. 
Bei Klick darauf öffnet sich der Bearbeiten-Dialog, ebenso bei Doppelklick auf einen Eintrag. 
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Abbildung 16 Nachträgliche Bearbeitung 

 
 

2.4 SYSTEMSEITIGE PRÜFUNG ZUR VORLAGE DER GÜLTIGEN AAG 

Die Prüfung zur Vorlage der gültigen AAG eines Vertragsspielers aus einem Nicht-EU-Land 
erfolgt durch das System. 
 
Das System bestimmt anhand des eingetragenen Datums "gültig-bis" das jeweilige 
Fristablaufdatum der aktuell gültigen AAG-Genehmigung. 
 
Läuft die AAG zu einem Vertrag, siehe Fristablaufdatum, in 14 Tagen aus, so wird der 
betroffene Verein über eine automatisierte E-Post-Mail über die auslaufende AAG informiert. 
 

Liegt nach Ablauf der 14-Tage-Frist noch keine neue AAG vor bzw. wurden die bisher 
vorliegende AAG-Genehmigung an der Person nicht bearbeitet, so gilt: Fristablaufdatum ist 
gleich dem heutigen Datum. Die Spielberechtigung an dem Vertrag erhält somit zum 
heutigen Datum eine Ruhezeit. Der Verein wird über dieses Ereignis per E-Post benachrichtigt. 

Die Ruhezeit zur betroffenen Spielberechtigung endet erst mit dem Einreichen einer gültigen 
AAG. Ist dies geschehen, wird der Spieler automatisch durch das System spielberechtigt. 
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